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Vereinfachung Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) – Erhalt Ackerstatus 

 

, 

kürzlich hat sich die EU auf eine Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
verständigt. Sobald die Rechtstexte der EU vorliegen, wird Ihr Ministerium die Einigung 
im Detail prüfen und die nationale Umsetzung zeitnah innerhalb der Bundesregierung 
abstimmen. 

Besonders begrüßenswert aus Sicht der Wasserwirtschaft ist es, dass die EU die Mög-
lichkeit schafft, mittels Stichtagsregelung einen dauerhaften Erhalt des Ackerstatus 
rechtssicher zu gestalten, auch wenn kein regelmäßiger Umbruch alle 5 (bzw. 7) Jahre 
erfolgt.  

Die Stilllegungs- oder Bracheflächen in Trinkwassergewinnungsgebieten stellen für 
den Wasserschutz wertvolle Verdünnungsflächen dar. Durch sehr geringe Nitrataus-
träge ins Grundwasser haben sie zur Senkung der durchschnittlichen Nitratbelastung 
in Trinkwassergewinnungsgebieten beigetragen.  

Durch die aktuell noch geltende Rechtslage werden allerdings viele Bracheflächen 
wieder in die Bewirtschaftung genommen bzw. umgebrochen, um den Ackerstatus zu 
erhalten. Hintergrund ist die sehr restriktive Dauergrünlanddefinition durch die EU-
Kommission, die bei fehlendem Umbruch zum Verlust des Ackerstatus führt.  
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